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Beachte für folgende Bestimmung 

findet auf abschließende Prüfungen mit Haupttermin ab 2028 Anwendung 

14a. Unterabschnitt 

Reife- und Diplomprüfung an der Höheren Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung 

Vorprüfung 

§ 67a. (1) Die Vorprüfung umfasst in den Ausbildungsschwerpunkten Altenarbeit, Behindertenarbeit und 
Familienarbeit die Prüfungsgebiete 

 1. „Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege einschließlich Pflegetechnik (Teil 2)“ (30 
Minuten einschließlich Vorbereitungszeit, mündlich) und 

 2. „Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und Langzeitversorgung einschließlich 
medizinische Pflegetechnik (Teil 2)“ (30 Minuten einschließlich Vorbereitungszeit, mündlich). 

(2) Das Prüfungsgebiet „Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege einschließlich 
Pflegetechnik (Teil 2)“ gemäß Abs. 1 Z 1 umfasst die Pflichtgegenstände „Pflegerische Basisbildung“, 
„Berufsspezifische Bildung I Gesundheitswissenschaften Niveau Pflegeassistenz“ und „Fachpraktisches 
Seminar“. Der Kompetenzerwerb ist auch anhand mindestens eines Fallbeispiels umfassend und integrierend 
sowie praxisbezogen zu überprüfen. 

(3) Das Prüfungsgebiet „Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und 
Langzeitversorgung einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil 2)“ gemäß Abs. 1 Z 2 umfasst die 
Pflichtgegenstände „Natur- und gesundheitswissenschaftliche Bildung“, „Berufsspezifische Bildung I 
Gesundheitswissenschaften Niveau Pflegeassistenz“ und „Fachpraktisches Seminar“. Der Kompetenzerwerb ist 
auch anhand mindestens eines Fallbeispiels umfassend und integrierend sowie praxisbezogen zu überprüfen. 

(4) Im Ausbildungsschwerpunkt Pflegefachassistenz ist die Ablegung der Vorprüfung fakultativ. Bei 
Ablegung der Vorprüfung ist Abs. 1 Z 1 und 2 anzuwenden. 

Beachte für folgende Bestimmung 

findet auf abschließende Prüfungen mit Haupttermin ab 2028 Anwendung 

Diplomarbeit 

§ 67b. Das Prüfungsgebiet „Diplomarbeit“ umfasst 

 1. in der Fachrichtung Pflege die Pflichtgegenstände „Berufskunde und Ethik“, „Beruf und Wissenschaft“ 
und „Berufsspezifische Bildung II“ des Ausbildungsschwerpunktes Pflegefachassistenz und 

 2. in der Fachrichtung Sozialbetreuung die Pflichtgegenstände „Berufskunde und Ethik“, „Beruf und 
Wissenschaft“ und „Berufsspezifische Bildung II“ des vom Prüfungskandidaten oder von der 
Prüfungskandidatin gewählten Ausbildungsschwerpunktes. 

Beachte für folgende Bestimmung 

findet auf abschließende Prüfungen mit Haupttermin ab 2028 Anwendung 

Klausurprüfung 

§ 67c. (1) Die Klausurprüfung umfasst 

 1. eine Klausurarbeit im Prüfungsgebiet „Deutsch“ gemäß § 12 Abs. 1 Z 1, 

 2. eine Klausurarbeit im Prüfungsgebiet „Lebende Fremdsprache“ gemäß § 12 Abs. 1 Z 2 und 

 3. eine Klausurarbeit im Prüfungsgebiet „Angewandte Mathematik“ gemäß § 12 Abs. 1 Z 3. 

(2) Das Prüfungsgebiet „Lebende Fremdsprache“ gemäß Abs. 1 Z 2 umfasst den Pflichtgegenstand 
„Englisch“ 

Beachte für folgende Bestimmung 

findet auf abschließende Prüfungen mit Haupttermin ab 2028 Anwendung 
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Mündliche Prüfung 

§ 67d. (1) Die mündliche Prüfung umfasst 

 1. in der Fachrichtung Pflege 

 a) eine mündliche Teilprüfung im Prüfungsgebiet „Schwerpunktfach Fachkolloquium Zielgruppen- und 
settingorientierte Pflege einschließlich Pflegetechnik (Teil 2)“, 

 b) eine mündliche Teilprüfung im Prüfungsgebiet „Schwerpunktfach Fachkolloquium Zielgruppen- und 
settingorientierte medizinische Diagnostik und Therapie einschließlich medizinische Pflegetechnik 
(Teil 2)“ und 

 c) eine mündliche Teilprüfung im Prüfungsgebiet „Wahlfach…“ (mit Bezeichnung des 
Pflichtgegenstandes gemäß Abs. 5 Z 1 oder mit der Bezeichnung gemäß Abs. 5 Z 2 bis 4) sowie 

 2. in der Fachrichtung Sozialbetreuung 

 a) eine mündliche Teilprüfung im Prüfungsgebiet „Humanwissenschaftliche Bildung“, 

 b) eine mündliche Teilprüfung im Prüfungsgebiet „Schwerpunktfach Fachkolloquium Berufsspezifische 
Bildung II“ und 

 c) eine mündliche Teilprüfung im Prüfungsgebiet „Wahlfach…“ (mit Bezeichnung des 
Pflichtgegenstandes gemäß Abs. 5 Z 1 oder mit der Bezeichnung gemäß Abs. 5 Z 2 bis 4). 

(2) Die Prüfungsgebiete „Schwerpunktfach Fachkolloquium Zielgruppen- und settingorientierte Pflege 
einschließlich Pflegetechnik (Teil 2)“ und „Schwerpunktfach Fachkolloquium Zielgruppen- und settingorientierte 
medizinische Diagnostik und Therapie einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil 2)“ gemäß Abs. 1 Z 1 lit. a 
und b umfassen die Pflichtgegenstände „Berufsspezifische Bildung II“ des Ausbildungsschwerpunktes 
Pflegefachassistenz und „Fachpraktisches Seminar“ des Ausbildungsschwerpunktes Pflegefachassistenz. Der 
Kompetenzerwerb ist auch anhand mindestens eines Fallbeispiels pro Prüfungsgebiet umfassend und integrierend 
sowie praxisbezogen zu überprüfen. 

(3) Das Prüfungsgebiet „Humanwissenschaftliche Bildung“ gemäß Abs. 1 Z 2 lit. a umfasst den 
Pflichtgegenstand „Humanwissenschaftliche Bildung (Pädagogik, Psychologie, Soziologie, Gerontologie und 
Geragogik)“. 

(4) Das Prüfungsgebiet „Schwerpunktfach Fachkolloquium Berufsspezifische Bildung II“ gemäß Abs. 1 Z 2 
lit. b umfasst den Pflichtgegenstand „Berufsspezifische Bildung II“ des vom Prüfungskandidaten oder von der 
Prüfungskandidatin gewählten Ausbildungsschwerpunktes. 

(5) Das Prüfungsgebiet „Wahlfach…“ gemäß Abs. 1 Z 1 lit. c und Abs. 1 Z 2 lit. c umfasst nach Wahl der 
Prüfungskandidatin oder des Prüfungskandidaten 

 1. einen im Ausmaß von mindestens vier Wochenstunden unterrichteten Pflichtgegenstand, ausgenommen 
die bereits gemäß § 67c zur Klausurprüfung oder gemäß Abs. 1 zur mündlichen Prüfung gewählten 
Pflichtgegenstände sowie der Pflichtgegenstand „Bewegung und Sport“, 

 2. „Kultur und gesellschaftliche Reflexion“, 

 3. „Politische Bildung und Recht“ oder 

 4. „Berufs- und Rechtskunde“. 

(6) Das Prüfungsgebiet „Wahlfach Kultur und gesellschaftliche Reflexion“ gemäß Abs. 5 Z 2 umfasst die 
Bereiche „Zuhören und Sprechen“ und „Reflexion“ des Pflichtgegenstandes „Deutsch“ sowie die Bereiche 
Kulturelle Identität und Interkulturelle Kommunikation des Pflichtgegenstandes „Allgemeine und Interkulturelle 
Kommunikation“. 

(7) Das Prüfungsgebiet „Wahlfach Politische Bildung und Recht“ gemäß Abs. 5 Z 3 umfasst den Bereich 
„Politische Bildung“ des Pflichtgegenstandes „Geografie, Geschichte und Politische Bildung“ und den 
Pflichtgegenstand „Berufsbezogene Rechtskunde“. 

(8) Das Prüfungsgebiet „Wahlfach Berufs- und Rechtskunde“ gemäß Abs. 5 Z 4 umfasst die 
Pflichtgegenstände „Berufskunde und Ethik“ und „Berufsbezogene Rechtskunde“. 

 

https://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007846

